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Kleine Anfrage 

des Abg. Emil Sänze AfD 

 

Folgen des neuen Hebammenhilfevertrages im Kreis Rottweil und an-

derswo 

 

 
Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Hat sie (oder hat sie nicht) seit dem 20. Mai 2025 (siehe Artikel des „Schwarzwälder 

Boten“ [SchwaBo] unter dem Titel „Viele Frauen sind entsetzt und sprachlos“ zur Lage 

der an Krankenhäusern tätigen, nicht fest angestellten Beleghebammen) bis heute ge-

genüber dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV-Spitzen-

verband) Schritte unternommen, um eine Verbesserung der Stellung der Hebammen, 

insbesondere der Beleghebammen, in dem zum 1. November 2025 in Kraft getretenen 

„Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V“ (Hebammen-

hilfevertrag, samt Anhängen) zu erreichen, in puncto a) Dokumentationspflichten sowie 

b) Vergütung von Diensten? 

 

2. Bezugnehmend auf Frage 1 – welche formalen (gesetzlichen) sowie möglicherweise 

informellen Möglichkeiten haben Landesstellen wie Länderregierungen und Länderpar-

lamente, um im Sinne einer reibungslosen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auf 

Entscheidungen/Vertragsabschlüsse des GKV-Spitzenverbands einzuwirken, welche 

die finanziellen Beziehungen des GKV-Spitzenverbandes mit anderen Interessenvertre-

tungen/Verbänden regeln (beispielsweise: berufsständischen Vertretungen oder Ver-

bänden von Ärzten und Gesundheitspersonal, Verbänden der Pharmaindustrie)? 

 

3. Vor dem Hintergrund der im SchwaBo vom 8. November 2025 unter Angabe der Kün-

digungsgründe berichteten Kündigung sämtlicher Beleghebammen der Rottweiler HE-

LIOS-Klinik zum 31. März 2026 sowie der Notwendigkeit einer reibungslosen Gesund-

heitsversorgung der Bevölkerung – wie bewertet sie die durch den am 1. November 

2025 in Kraft getretenen Hebammenhilfevertrag bewirkten Veränderungen für „das Be-

rufsfeld Geburtshilfe und Schwangerenbetreuung“ in puncto a) finanzielle Stellung der 

Geburtshelferinnen, b) Entwicklung der Dokumentationspflichten (Abbau/Aufwuchs 

von Bürokratie), gegebenenfalls c) Veränderungen bei Haftungs-/Versicherungsthe-

men? 

 

4. Welche Folgen des Hebammenhilfevertrags (oder deren Ausbleiben) erwartet sie, bei-

spielsweise unter den Gesichtspunkten „reibungslose Gesundheitsversorgung“ sowie 

„Auskömmlichkeit/Wirtschaftlichkeit sowie Rechtssicherheit der Berufsausübung“, 

„für den Berufsstand Hebamme“ in Baden-Württemberg? 

 

5. Bezugnehmend auf Frage 3 und Frage 4 sowie unter dem Gesichtspunkt der staatlich-

gesellschaftlichen Wertschätzung für einen „im wörtlichen Sinne lebensnotwendigen“ 

Berufsstand – welche Schlüsse in Bezug auf möglichen Handlungsbedarf für jeweils 

welche aus dem Staatshaushaltsplan finanzierten Stellen zieht sie gegebenenfalls aus 

ihrer Bewertung, respektive welchen Handlungsbedarf sieht sie gegebenenfalls für sich 

selbst? 

 

6. Wurden ihr (neben der HELIOS-Klinik in Rottweil) auch im Zusammenhang mit ande-

ren Kliniken in Baden-Württemberg „organisierte Äußerungen der Unzufriedenheit von 

Geburtshelferinnen“ mit den Bestimmungen des neuen Hebammenhilfevertrages be-

kannt (beispielsweise Protestveranstaltungen, Arbeitsniederlegung, „demonstrative 

Kündigungen“, mit der Bitte um tabellarische Aufstellung gegebenenfalls bekannt ge-

wordener Ereignisse seit dem 1. Januar 2024)? 

 

 



7. Vor dem Hintergrund der Drucksachen Kleine Anfragen 17/8276 („Ungehinderten Zu-

gang zu wohnortnaher Schwangerschaftskonfliktberatung und Schwangerschaftsabbrü-

chen im Enzkreis sicherstellen.“), 17/8277 und 17/8332 des Herrn Abg. Daniel Born 

(fraktionslos, ehemals SPD) sowie unter dem Gesichtspunkt auch künftig wohnortnaher 

Versorgung mit Leistungen der Geburtshilfe – wie gestalteten sich, nach ihrer Kenntnis, 

seit dem 1. Januar 2018 bis heute die von medizinischen Dienstleistern in Baden-Würt-

temberg mit den GKV abgerechneten Geburtshilfe/Hebammenleistungen im quantitati-

ven Vergleich zu den mit den GKV im gleichen Zeitraum abgerechneten, auf Schwan-

gerschaftsabbrüche bezogenen Leistungen (mit der Bitte um tabellarische Darstellung 

nach: a) Kalenderjahr; b) Anzahl der Lebendgeburten; c) Durchschnittskosten der je 

Geburt abgerechneten „Hebammenleistungen“ [Geburtshilfe-, Diagnose-, Beratungs-, 

Betreuungsleistungen]; d) Gesamtausgaben der GKV im Bereich Geburtshilfe in Ba-

den-Württemberg je Kalenderjahr; e) Anzahl der mit den GKV abgerechneten Schwan-

gerschaftsabbrüche; f) Durchschnittskosten der mit den GKV je Schwangerschaftsab-

bruch abgerechneten Leistungen; g) Gesamtausgaben der GKV für Schwangerschafts-

abbrüche in Baden-Württemberg je Kalenderjahr)? 

 

8. Bezugnehmend auf die Fragen 3 bis 7 – sieht sie (oder sieht sie nicht) unter dem neuen 

Hebammenhilfevertrag sowie angesichts der in der Presse berichteten Reaktionen be-

troffener Hebammen, bis 2036 die bedarfsgerechte (wohnortnahe, flächendeckende, 

zeitnahe) Versorgung mit Geburtshilfeleistungen in Baden-Württemberg ausreichend 

gewährleistet, respektive (im Falle der Verneinung) welche Maßnahmen sieht sie gege-

benenfalls als notwendig an? 

 

 

17.11.2025 

 

Sänze AfD 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Am 20. Mai 2025 berichtete der „Schwarzwälder Bote“ (SchwaBo) unter dem Titel „Viele 

Frauen sind entsetzt und sprachlos“ über Pläne des GKV-Spitzenverbandes. Am 8. Novem-

ber 2025 berichtete SchwaBo über die Kündigung aller 12 Beleghebammen der Rottweiler 

HELIOS-Klinik zum 31. März 2026, die die Hebammen mit einer „schieren Bürokratieflut“ 

und „hohen finanziellen Einbußen“ infolge des neu in Kraft getretenen Hebammenhilfever-

trages begründen. Die Vergütung von Hebammendiensten, so auch der Beleghebammen in 

Kliniken, wird durch „Anlage 1.1 zum Vertrag nach § 134a SGB V“ geregelt (siehe „Ab-

schnitt 1 Vergütungsvereinbarung“). Insgesamt handelt es sich bei dem am 1. November 

2025 in Kraft getretenen „Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB 

V“ zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Hebammenverbänden (sowie beigetretenen 

freiberuflichen Hebammen) um ein komplexes Dokument von (samt Anlagen) 124 Druck-

seiten Umfang, welches Hebammen-Dienstleistungen in Abrechnungseinheiten von je 5 Mi-

nuten einteilt und GKV-abrechnungsfähige Zeitkontingente je Tag vorgibt. Darüber hinaus 

gibt es minutiöse Dokumentations- und Meldepflichten vor (siehe „Abschnitt 2. Vergütungs-

verzeichnis“, Beispiel-Zitat: „(…) 105XX. Hilfeleistung bei einer außerklinischen Fehlge-

burt bis 11+6 SSW. Vergütung pro Einheit (XXX0X): 6,19 €. Maximale Kontakte pro Tag 

2. Maximale Einheiten pro Kontakt: 54 Einheiten = 270 Minuten. (…) Maximale Kontakte 

insgesamt: 2. Die Abrechnung der Gebührenposition 105XX erfolgt ab Einsetzen plötzlich 

starker (…) Blutung, regelmäßiger schmerzhafter Wehentätigkeit oder Krämpfen. Die Ge-

bührenposition 105XX ist bis zu 90 Minuten nach der Geburt abrechenbar. (…).“ Laut Aus-

sage von Rottweiler Beleghebammen im „SchwaBo“ (20. Mai 2025) werden ihre Dienste 

finanziell deutlich schlechter gestellt als nach der noch vor dem 1. November gültigen Rege-

lung. Sie gehen bei gleicher Dienstleistung von zwischen 22 und 40 Prozent finanziellen 

Einbußen infolge des neuen Hebammenhilfevertrages aus, da zahlreiche Leistungen nicht 

mehr von den GKV bezahlt würden. Sie hoffen auf „Hilfe durch die Politik“. Ferner interes-

sieren die finanziellen Größenordnungen der Geburtshilfe im Vergleich zu den GKV-Ausga-

ben für Schwangerschaftsabbrüche, insofern Geburten und deren Betreuung für die Fortset-

zung einer Gesellschaft unabdingbar sind. 


